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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 1 9 3  
 
 
 
 

  29.04.2021 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt beschließend 20.05.2021 9.1 

 
 
Betreff: Konzept Weiterentwicklung Kulturkonferenz Ruhr 

 
Beschlussvorschlag 
 

Der Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt beauftragt die Verwaltung das Konzept für 
die Weiterentwicklung der Kulturkonferenz Ruhr zu einer unterjährigen Plattform für den 
kulturpolitischen Dialog weiter zu konkretisieren und in die Umsetzung zu bringen. 

 
 
Begründung: 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Vielfalt am 18. Februar 2021 wurde 
vereinbart, die Fraktionsanträge DS 14/0087 „Runder Tisch Kulturmetropole Ruhr – 
Unterstützung und Wertschätzung für die Kulturszene“ und DS 14/0116 „Veranstaltungs-
branche in Kulturkonferenz einbinden“ in der interfraktionellen Arbeitsgruppe zu beraten.  
 
Die interfraktionelle Arbeitsgruppe hat am 14. April 2021 digital getagt. Die Verwaltung 
hat als Diskussionsgrundlage den Vorschlag in die Sitzung eingebracht, die Kultur-
konferenz Ruhr zu einer dynamischen Plattform weiter zu entwickeln, die das ganze Jahr 
hindurch regionale kulturpolitische und künstlerische Diskurse mit Dialogformaten 
begleitet (siehe Anlage). 
 
Der Vorschlag stieß in der interfraktionellen Arbeitsgruppe auf breite Zustimmung. Eine 
Umsetzung soll spätestens ab dem HH-Jahr 2022 erfolgen. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Reichart, Stefanie Reichart, Stefanie Bereich I 
Regionaldirektorin 

 

Akt.zeichen   
   

 
 


